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147. Landesverfassungsgesetz vom 7. November 2012, mit dem die Tiroler Landesordnung 1989 geän-
dert wird

148. Gesetz vom 7. November 2012 über das Landesverwaltungsgericht in Tirol (Tiroler Landesver-
waltungsgerichtsgesetz – TLVwGG)

149. Gesetz vom 7. November 2012 über die Transparenz von Förderungen des Landes Tirol (Tiroler
Fördertransparenzgesetz)

Der Landtag hat beschlossen:
Die Tiroler Landesordnung 1989, LGBl. Nr. 61/1988,

zuletzt geändert durch das Landesverfassungsgesetz
LGBl. Nr. 59/2011, wird wie folgt geändert:

Artikel I

1. Im Abs. 5 des Art. 7 hat der erste Satz zu lauten:
„Bei der Besorgung der Aufgaben des Landes Tirol

ist nach den Grundsätzen der Gesetzmäßigkeit, der
Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Zweck-
mäßigkeit vorzugehen sowie eine nachhaltige Entwick-
lung im Sinn einer ausgewogenen Berücksichtigung
ökonomischer, ökologischer und sozialer Interessen
anzustreben.“

2. Der Abs. 4 des Art. 17 hat zu lauten:
„(4) Ein Ausschluss vom Wahlrecht oder von der

Wählbarkeit kann, auch in jeweils unterschiedlichem
Umfang, nur durch Landesgesetz als Folge rechtskräf-
tiger gerichtlicher Verurteilung vorgesehen werden.“

3. Im Abs. 5 des Art. 17 wird die Wortfolge „anderer
öffentlicher Ruhetag“ durch die Worte „gesetzlicher
Feiertag“ ersetzt.

4. Im Abs. 8 des Art. 23 wird im ersten Satz die Wort-
folge „des selbständigen Wirkungsbereiches“ durch die
Worte „der Verwaltung“ ersetzt.

5. Im Abs. 3 des Art. 28 wird die Wortfolge „binnen
drei Wochen“ aufgehoben.

6. Im Abs. 3 des Art. 34 wird in der lit. d das Zitat
„Unvereinbarkeitsgesetz 1983, BGBl. Nr. 330, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 64/1997,“ durch
das Zitat „Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz,
BGBl. Nr. 330/1983, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 59/2012,“ ersetzt.

7. Die Abs. 4, 5 und 6 des Art. 38 haben zu lauten:
„(4) Der Landeshauptmann hat die Beurkundung

durch den Landtagspräsidenten gegenzuzeichnen. Ge-
setzesbeschlüsse, die

a) Landes- oder Gemeindeabgaben oder die Auf-
nahme von Anleihen oder Darlehen durch das Land,
Gemeinden oder Gemeindeverbände zum Gegenstand
haben oder

b) der Zustimmung der Bundesregierung bedürfen,
hat der Landeshauptmann sodann unverzüglich dem

Bundeskanzleramt oder dem sonst zuständigen Bundes-
ministerium bekannt zu geben und im Fall der lit. b
zugleich den Antrag auf Erteilung der Zustimmung zu
stellen.

(5) Der Landeshauptmann hat den Gesetzesbe-
schluss im Landesgesetzblatt kundzumachen. Wird in
einem Gesetzesbeschluss auf einen anderen, noch nicht
kundgemachten Gesetzesbeschluss verwiesen, so hat
der Landeshauptmann anlässlich der Kundmachung die
Zitierung zu ergänzen.

(6) Hat die Bundesregierung gegen einen Gesetzes-
beschluss, der Landes- oder Gemeindeabgaben oder die
Aufnahme von Anleihen oder Darlehen durch das Land,
Gemeinden oder Gemeindeverbände zum Gegenstand
hat, Einspruch erhoben, so darf dieser nur kundgemacht
werden, wenn

a) der Landtag den Gesetzesbeschluss bei Anwesen-
heit von wenigstens der Hälfte der Abgeordneten
wiederholt und

b) die Bundesregierung den Einspruch innerhalb der
im § 9 Abs. 4 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948,
BGBl. Nr. 45, bestimmten Frist zurückzieht oder der
Einspruch nach Befassung des ständigen gemeinsamen
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Ausschusses von Nationalrat und Bundesrat nicht auf-
recht bleibt (§ 9 Abs. 10 des Finanz-Verfassungsgeset-
zes 1948).

Vor dem Ablauf der Einspruchsfrist (§ 9 Abs. 2 des
Finanz-Verfassungsgesetzes 1948) darf der Gesetzesbe-
schluss nur kundgemacht werden, wenn die Bundesre-
gierung ausdrücklich zugestimmt hat.“

8. Im Abs. 7 des Art. 38 hat der vierte Satz zu lauten:
„Eine solche Ermächtigung ist dem Bundeskanz-

leramt oder dem sonst zuständigen Bundesministerium
zugleich mit dem Gesetzesbeschluss bekannt zu geben.“

9. Im Abs. 4 des Art. 39 wird im zweiten Satz die
Wortfolge „anderer öffentlicher Ruhetag“ durch die
Worte „gesetzlicher Feiertag“ ersetzt.

10. Der Abs. 1 des Art. 40 hat zu lauten:
„(1) Landesgesetze treten, soweit nicht ausdrücklich

etwas anderes bestimmt ist, mit dem Ablauf des Tages
ihrer Kundmachung im Landesgesetzblatt in Kraft.“

11. Der Abs. 3 des Art. 41 hat zu lauten:
„(3) Der wiederverlautbarte Gesetzestext ist mit dem

Ablauf des Tages der Kundmachung der Wiederverlaut-
barung im Landesgesetzblatt anzuwenden, soweit in
dieser nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.“

12. Nach Art. 41 wird folgende Bestimmung als
Art. 41a eingefügt:

„ A r t i k e l  4 1 a
Landesgesetzblatt

(1) Die Landesregierung hat zur Verlautbarung von
Rechtsvorschriften des Landes ein Landesgesetzblatt
herauszugeben.

(2) Die Verlautbarungen im Landesgesetzblatt müs-
sen allgemein zugänglich sein und in ihrer kundge-
machten Form vollständig und auf Dauer ermittelt wer-
den können.

(3) Abweichungen einer Kundmachung im Landes-
gesetzblatt vom Original der zu verlautbarenden
Rechtsvorschrift und Fehler, die bei der inneren Ein-
richtung des Landesgesetzblatts unterlaufen sind, sind
durch Kundmachung des Landeshauptmannes zu be-
richtigen. Die Berichtigung ist unzulässig, wenn da-
durch der materielle Inhalt der verlautbarten Rechts-
vorschrift geändert werden würde.

(4) Das Nähere über das Landesgesetzblatt und die
Kundmachung der dort zu verlautbarenden Rechtsvor-
schriften wird durch Landesgesetz geregelt. Dabei kann
bestimmt werden, dass die Kundmachung im Rahmen
des Rechtsinformationssystems des Bundes zu erfolgen
hat.“

13. Der Abs. 1 des Art. 57 hat zu lauten:

„(1) In den Angelegenheiten, die in Gesetzgebung
und Vollziehung Landessache sind, sind, sofern gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist, die Bezirksverwal-
tungsbehörden zuständig.“

14. Im Art. 59 wird folgende Bestimmung als Abs. 10
angefügt:

„(10) Für die im Art. 148a Abs. 3 des Bundes-Ver-
fassungsgesetzes zum Schutz und zur Förderung der
Menschenrechte vorgesehenen besonderen Kontroll-
und Überwachungsaufgaben wird für den Bereich der
Landesverwaltung die Volksanwaltschaft für zuständig
erklärt.“

15. Im Abs. 1 des Art. 62 wird in der lit. b das Wort
„Bürgschaften“ durch das Wort „Haftungen“ ersetzt.

16. Nach Art. 62 wird folgende Bestimmung als
Art. 62a eingefügt:

„ A r t i k e l  6 2 a
Finanzplanung, Haftungsobergrenzen

(1) Der Landtag hat eine mehrjährige Finanzplanung
mit festgelegten Haftungsobergrenzen zu beschließen;
dies kann im Rahmen des Beschlusses über die Festset-
zung des Landesvoranschlags erfolgen.

(2) Im Beschluss nach Abs. 1 sind neben einer Grob-
planung für die mittelfristige Orientierung der Haus-
haltsführung die Voraussetzungen für die Übernahme
von Haftungen, insbesondere Haftungsobergrenzen,
des Landes festzulegen. Weiters ist zu bestimmen, wie
die Haftungen im Rechnungsabschluss auszuweisen
sind und dass für Haftungen, bei denen eine Inan-
spruchnahme überwiegend wahrscheinlich ist, eine
Risikovorsorge zu bilden ist. Dies gilt auch für Haftun-
gen von außerbudgetären Einheiten, die dem Sektor
Staat zuzuordnen sind und im Verantwortungsbereich
des Landes liegen.“

17. Der Abs. 4 des Art. 67 hat zu lauten:
„(4) Dem Landesrechnungshof obliegen:
a) die Prüfung der Gebarung des Landes Tirol;
b) die Prüfung der Gebarung der Stiftungen, Fonds

und Anstalten, die von Organen des Landes Tirol allein
oder gemeinsam mit Organen anderer Gebietskörper-
schaften oder von Gemeindeverbänden oder von Perso-
nen (Personengemeinschaften) verwaltet werden, die
hierzu von Organen des Landes Tirol allein oder ge-
meinsam mit Organen anderer Gebietskörperschaften
oder von Gemeindeverbänden bestellt werden;

c) die Prüfung der Gebarung der Gemeinden mit
weniger als 10.000 Einwohnern;

d) die Prüfung der Gebarung der Stiftungen, Fonds
und Anstalten, die von Organen einer Gemeinde mit
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weniger als 10.000 Einwohnern allein oder gemeinsam
mit Organen anderer Gebietskörperschaften oder von
Personen (Personengemeinschaften) verwaltet werden,
die hierzu von Organen einer Gemeinde mit weniger als
10.000 Einwohnern allein oder gemeinsam mit Organen
anderer Gebietskörperschaften bestellt werden;

e) die Prüfung der Gebarung von Unternehmen, an
denen das Land Tirol oder eine Gemeinde mit weniger
als 10.000 Einwohnern allein oder gemeinsam mit an-
deren Rechtsträgern, die der Prüfungszuständigkeit des
Landesrechnungshofes unterliegen, mit mindestens
50 v.H. des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals betei-
ligt ist oder die das Land Tirol oder eine Gemeinde mit
weniger als 10.000 Einwohnern allein oder gemeinsam
mit anderen solchen Rechtsträgern betreibt; die Prü-
fungszuständigkeit erstreckt sich auch auf die Unter-
nehmen jeder weiteren Stufe, bei denen diese Voraus-
setzungen vorliegen;

f) die Prüfung der Gebarung sonstiger Unternehmen,
soweit sie Landesvermögen treuhändig verwalten oder
soweit das Land Tirol für sie eine Ausfallshaftung über-
nommen hat;

g) die Prüfung der Gebarung von Unternehmen, die
sich der Gebarungsprüfung durch das Land Tirol oder
den Landesrechnungshof unterworfen haben, sofern die
Gebarungsprüfung im öffentlichen Interesse gelegen
und verhältnismäßig ist;

h) die Prüfung der widmungsgemäßen Verwendung
der vom Land Tirol gewährten finanziellen Förderun-
gen, sofern die Prüfung im öffentlichen Interesse gele-
gen und verhältnismäßig ist;

i) die Beurteilung der finanziellen Auswirkungen von
selbstständigen Anträgen von Abgeordneten, von An-
trägen von Ausschüssen oder von Regierungsvorlagen;

j) die Durchführung von Beweisaufnahmen und Er-
hebungen im Auftrag eines vom Landtag eingesetzten
Untersuchungsausschusses;

k) die Mitwirkung an der unionsrechtlichen Finanz-
kontrolle.“

18. Im Abs. 3 des Art. 68 wird im ersten Satz nach
dem Wort „Gebarungsprüfung“ die Wortfolge „aus dem
Bereich des Landes“ eingefügt.

19. Art. 69 hat zu lauten:

„ A r t i k e l  6 9
Berichte

(1) Der Landesrechnungshof hat dem Landtag über
das Ergebnis jeder Prüfung aus dem Bereich des Landes
einen Bericht vorzulegen.

(2) Der Landesrechnungshof hat dem Landtag jähr-
lich einen zusammenfassenden Bericht über seine Tä-

tigkeit im vorangegangenen Kalenderjahr im Bereich des
Landes zu erstatten.

(3) Die Behandlung der dem Landtag vorzulegenden
Berichte des Landesrechnungshofes obliegt nach der
Vorberatung im Finanzkontrollausschuss dem Landtag.

(4) Enthält ein solcher Bericht des Landesrech-
nungshofes Empfehlungen an die Landesregierung, so
hat sie spätestens zwölf Monate nach der Behandlung
des Berichtes im Landtag diesem über die aufgrund des
Prüfungsergebnisses getroffenen Maßnahmen zu be-
richten. In diesem Bericht hat die Landesregierung ge-
gebenenfalls darzulegen, warum den Empfehlungen
nicht Rechnung getragen worden ist.

(5) Der Landesrechnungshof hat das Ergebnis jeder
Prüfung aus dem Bereich einer Gemeinde mit weniger
als 10.000 Einwohnern dem Bürgermeister bekannt zu
geben. Der Bürgermeister hat hierzu Stellung zu neh-
men und dem Landesrechnungshof die aufgrund des
Prüfungsergebnisses getroffenen Maßnahmen inner-
halb von drei Monaten mitzuteilen. Der Landesrech-
nungshof hat das Ergebnis seiner Gebarungsüberprü-
fung samt einer allenfalls abgegebenen Äußerung des
Bürgermeisters der Landesregierung mitzuteilen.

(6) Der Landesrechnungshof hat dem Gemeinderat
über seine Tätigkeit im vorausgegangenen Jahr, soweit
sie sich auf die betreffende Gemeinde bezieht, spätes-
tens bis 31. Dezember Bericht zu erstatten. Er hat jeden
Bericht gleichzeitig mit der Vorlage an den Gemeinde-
rat auch der Landesregierung mitzuteilen. Die Berichte
des Landesrechnungshofes sind nach ihrer Vorlage an
den Gemeinderat zu veröffentlichen.“

20. Der Abs. 2 des Art. 70 hat zu lauten:
„(2) Der Direktor des Landesrechnungshofes wird

vom Landtag auf Vorschlag des Landtagspräsidenten
und nach Anhören des Obleuterates bei Anwesenheit
von mindestens der Hälfte der Abgeordneten mit einer
Mehrheit von wenigstens zwei Dritteln der abgegebe-
nen Stimmen auf die Dauer von zwölf Jahren gewählt.
Eine Wiederwahl ist nicht zulässig.“

21. Nach Art. 70a werden folgende Bestimmungen
als neuer IV. Teil eingefügt:

„IV. TEIL
Verwaltungsgerichtsbarkeit 

des Landes Tirol

Artikel 70b
Landesverwaltungsgericht

(1) Für das Land Tirol wird ein Landesverwaltungs-
gericht eingerichtet. Es hat seinen Sitz in der Landes-
hauptstadt.
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(2) Das Landesverwaltungsgericht besteht aus dem
Präsidenten, dem Vizepräsidenten und der erforder-
lichen Anzahl weiterer Mitglieder (Landesverwaltungs-
richter). Die Landesverwaltungsrichter müssen das Stu-
dium der Rechtswissenschaften oder die rechts- und
staatswissenschaftlichen Studien abgeschlossen haben
und über eine fünfjährige juristische Berufserfahrung
verfügen.

(3) Der Präsident leitet das Landesverwaltungsge-
richt. Der Präsident, der Vizepräsident und die weiteren
Landesverwaltungsrichter bilden die Vollversammlung.
Durch Landesgesetz können weitere Organe des Lan-
desverwaltungsgerichts, insbesondere zum Zweck der
kollegialen Besorgung von Justizverwaltungssachen,
eingerichtet werden.

(4) Landesverwaltungsrichter dürfen nicht gleichzei-
tig Mitglieder der Bundesregierung, einer Landesregie-
rung, des Nationalrates, des Bundesrates, eines Land-
tages oder des Europäischen Parlaments sein. Für Mit-
glieder des Nationalrates, des Bundesrates, eines Land-
tages und des Europäischen Parlaments dauert die Un-
vereinbarkeit auch bei vorzeitigem Verzicht auf das
Mandat bis zum Ablauf der Gesetzgebungs- bzw. Funk-
tionsperiode an. Zum Präsidenten oder Vizepräsidenten
darf nicht ernannt werden, wer eine der im ersten Satz
bezeichneten Funktionen in den letzten fünf Jahren aus-
geübt hat.

A r t i k e l  7 0 c
Stellung der Landesverwaltungsrichter

(1) Die Landesverwaltungsrichter sind Richter im
Sinn des Art. 87 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgeset-
zes. Sie sind in Ausübung ihres richterlichen Amtes
unabhängig.

(2) In Ausübung ihres richterlichen Amtes befinden
sich die Landesverwaltungsrichter bei der Besorgung
aller ihnen nach dem Gesetz und der Geschäftsvertei-
lung zustehenden Geschäfte mit Ausnahme jener Ju-
stizverwaltungssachen, die nach dem Gesetz nicht durch
gerichtliche Kollegialorgane zu erledigen sind.

(3) Landesverwaltungsrichter dürfen keine Tätigkeit
ausüben, die Zweifel an der unabhängigen Ausübung
ihres Amtes hervorrufen könnte.

A r t i k e l  7 0 d
Aufgaben, Geschäftsgang

(1) Das Landesverwaltungsgericht erkennt in allen
Rechtssachen mit Ausnahme jener, die gesetzlich dem
Bundesverwaltungsgericht oder dem Bundesfinanzge-
richt zur Entscheidung zugewiesen sind, über Be-
schwerden

a) gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde
wegen Rechtswidrigkeit,

b) gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungs-
behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt wegen Rechts-
widrigkeit,

c) wegen Verletzung der Entscheidungspflicht durch
eine Verwaltungsbehörde.

(2) Das Landesverwaltungsgericht entscheidet wei-
ters in sonstigen Rechtssachen, für die ihm nach Maß-
gabe des Bundes-Verfassungsgesetzes durch Bundes-
oder Landesgesetz die Zuständigkeit zur Entscheidung
übertragen wurde.

(3) Das Landesverwaltungsgericht erkennt durch
Einzelrichter, soweit gesetzlich nicht eine Entscheidung
durch Senate vorgesehen ist. Die Größe der Senate ist
durch Landesgesetz festzulegen. Die Senate sind aus den
Landesverwaltungsrichtern und, soweit gesetzlich die
Mitwirkung von fachkundigen Laienrichtern an der
Rechtsprechung vorgesehen ist, aus der im Rahmen der
festgelegten Senatsgröße gesetzlich bestimmten Anzahl
von fachkundigen Laienrichtern zu bilden.

(4) Die vom Landesverwaltungsgericht zu besorgen-
den Geschäfte sind auf die Einzelrichter und die Senate
für die landesgesetzlich bestimmte Zeit im Voraus zu
verteilen (Geschäftsverteilung). Eine nach der Ge-
schäftsverteilung einem Landesverwaltungsrichter zu-
fallende Sache darf ihm nur durch das nach Abs. 5 zu-
ständige Organ und nur im Fall seiner Verhinderung
oder dann abgenommen werden, wenn er wegen des
Umfangs seiner Aufgaben an deren Erledigung inner-
halb einer angemessenen Frist gehindert ist.

(5) Durch Landesgesetz ist zu bestimmen, ob die Er-
lassung der Geschäftsverteilung durch die Vollver-
sammlung oder durch einen aus ihrer Mitte zu wählen-
den Ausschuss, der aus dem Präsidenten, dem Vizeprä-
sidenten und einer bestimmten Anzahl von sonstigen
Mitgliedern zu bestehen hat, erfolgt.

(6) Das Nähere über die Führung der Geschäfte ist
in einer von der Vollversammlung zu erlassenden Ge-
schäftsordnung zu regeln.

A r t i k e l  7 0 e
Organisation

Das Nähere über die Organisation des Landesver-
waltungsgerichts wird durch Landesgesetz geregelt.“

22. Der bisherige IV., V. und VI. Teil erhalten die Be-
zeichnungen „V. Teil“, „VI. Teil“ und „VII. Teil“.

23. Der Abs. 3 des Art. 74 hat zu lauten:
„(3) Die Gemeinde hat die Angelegenheiten des

eigenen Wirkungsbereiches im Rahmen der Gesetze und
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der Verordnungen des Bundes und des Landes in eige-
ner Verantwortung frei von Weisungen und unter Aus-
schluss eines Rechtsmittels an Verwaltungsorgane
außerhalb der Gemeinde zu besorgen. In den Angele-
genheiten des eigenen Wirkungsbereiches besteht, so-
weit dieser gesetzlich nicht ausgeschlossen ist, ein zwei-
stufiger Instanzenzug.“

24. Im Abs. 1 des Art. 77 werden im Einleitungsteil
die Wortfolge „einzelner Aufgaben des eigenen Wir-
kungsbereiches“ durch die Worte „ihrer Angelegenhei-
ten“ sowie in der lit. a und der lit. b das Wort „Aufga-
ben“ jeweils durch das Wort „Angelegenheiten“ ersetzt.

25. Im Abs. 2 des Art. 77 wird im ersten Satz die Wort-
folge „einzelner Aufgaben des eigenen und des übertra-
genen Wirkungsbereiches“ durch die Wortfolge „von
Angelegenheiten der Wirkungsbereiche“ ersetzt.

26. Der Abs. 3 des Art. 77 hat zu lauten:
„(3) Die Organe von Gemeindeverbänden, die An-

gelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Ge-
meinde besorgen sollen, sind nach demokratischen
Grundsätzen zu bilden.“

27. Im Art. 77 wird folgende Bestimmung als Abs. 4
angefügt:

„(4) Nach Maßgabe einer staatsrechtlichen Verein-
barung zwischen den betreffenden Ländern (Art. 71)
können Gemeinden einen Gemeindeverband auch mit
Gemeinden anderer Länder bilden. Diese staatsrecht-
liche Vereinbarung hat insbesondere Regelungen über
die Genehmigung der Bildung eines solchen Gemeinde-
verbandes und die Wahrnehmung der Aufsicht zu
treffen.“

28. Nach Art. 77 wird folgende Bestimmung als
Art. 77a eingefügt:

„ A r t i k e l  7 7 a
Vereinbarungen 

zwischen Gemeinden

(1) Durch Landesgesetz kann vorgesehen werden,
dass Gemeinden untereinander Vereinbarungen über
ihren jeweiligen Wirkungsbereich abschließen können.
Dabei sind jedenfalls die Kundmachung derartiger Ver-
einbarungen und die Entscheidung über Meinungsver-
schiedenheiten aus solchen Vereinbarungen näher zu
regeln.

(2) Für Vereinbarungen mit Gemeinden anderer Län-
der gilt Art. 77 Abs. 4 sinngemäß.“

29. Im Art. 81 wird folgender Satz angefügt:
„Diese Grundsätze gelten gleichermaßen für die Ver-

wendung sonstiger personenbezogener Bezeichnun-
gen.“

Artikel II

(1) Dieses Landesverfassungsgesetz tritt, soweit in
den Abs. 2, 3 und 4 nichts anderes bestimmt ist, mit dem
Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.

(2) Art. I Z. 6 tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft.
(3) Art. I Z. 17, 18, 19 und 20 tritt mit dem Beginn

der XVI. Gesetzgebungsperiode des Tiroler Landtages
in Kraft. Der zu diesem Zeitpunkt bestellte Direktor des
Landesrechnungshofes gilt als für zwölf Jahre ab diesem
Zeitpunkt gewählt.

(4) Art. I Z. 4, 13, 21, 22 und 23 tritt mit 1. Jänner
2014 in Kraft.

Der Landtagspräsident:
van Staa

Der Landeshauptmann:
Platter

Das Mitglied der Landesregierung:
Steixner

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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Der Landtag hat beschlossen:

1 .  A B S C H N I T T
Organisation des Landesverwaltungsgerichts

1 .  U n t e r a b s c h n i t t
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Einrichtung, Sitz

(1) Für das Land Tirol wird ein Landesverwaltungs-
gericht eingerichtet. Es hat seinen Sitz in der Landes-
hauptstadt.

(2) Dem Landesverwaltungsgericht ist das für die Be-
sorgung seiner Aufgaben erforderliche richterliche und
nicht richterliche Personal zur Verfügung zu stellen.
Weiters sind ihm die zu diesem Zweck erforderlichen
Sach- und Geldmittel zur Verfügung zu stellen.

§ 2
Zusammensetzung, Ernennung

(1) Das Landesverwaltungsgericht besteht aus dem
Präsidenten, dem Vizepräsidenten und der erforder-
lichen Anzahl weiterer Mitglieder. 

(2) Die Mitglieder des Landesverwaltungsgerichts
(Landesverwaltungsrichter) werden von der Landesre-
gierung ernannt. Vor der Ernennung ist, soweit es sich
nicht um die Stelle des Präsidenten oder des Vizepräsi-
denten handelt, ein Dreiervorschlag der Vollversamm-
lung einzuholen.

(3) Ernannt werden dürfen nur Personen, die
a) voll handlungsfähig und österreichische Staats-

bürger sind,
b) das Studium der Rechtswissenschaften oder die

rechts- und staatswissenschaftlichen Studien an einer
österreichischen Universität abgeschlossen haben,

c) wenigstens fünf Jahre einen Beruf ausgeübt haben,
für den der Abschluss eines Studiums nach lit. b vorge-
schrieben ist, und

d)  weiters
1. eine Prüfung erfolgreich abgelegt haben, die für die

Ausübung eines Berufes nach lit. c staatlich anerkannt
ist, oder

2. eine Lehrbefugnis auf dem Gebiet der Rechtswis-
senschaften an einer österreichischen Universität besit-
zen oder als Assistenzprofessor auf dem Gebiet der
Rechtswissenschaften an einer österreichischen Uni-
versität tätig sind.

(4) Vor der Ernennung sind die Planstellen des Prä-
sidenten und des Vizepräsidenten von der Landesregie-
rung, jene der weiteren Landesverwaltungsrichter vom
Präsidenten auszuschreiben. Die Ausschreibung hat im
Boten für Tirol zu erfolgen. Sie kann überdies auf an-
dere geeignete Weise, insbesondere auf den Internetsei-
ten des Landes Tirol und des Landesverwaltungsge-
richts, bekannt gemacht werden.

§ 3
Angelobung

Die Landesverwaltungsrichter haben vor dem Antritt
ihres Amtes die Beachtung der Gesetze und die gewis-
senhafte Erfüllung ihrer Pflichten zu geloben. Der Prä-
sident und der Vizepräsident leisten die Angelobung vor
dem Landeshauptmann, die übrigen Landesverwal-
tungsrichter vor dem Präsidenten.

§ 4
Unvereinbarkeit

(1) Landesverwaltungsrichter dürfen nicht gleichzei-
tig Mitglieder der Bundesregierung, einer Landesregie-
rung, des Nationalrates, des Bundesrates, eines Land-
tages oder des Europäischen Parlaments sein. Für Mit-
glieder des Nationalrates, des Bundesrates, eines Land-
tages und des Europäischen Parlaments dauert die Un-
vereinbarkeit auch bei vorzeitigem Verzicht auf das
Mandat bis zum Ablauf der Gesetzgebungs- bzw. Funk-
tionsperiode fort.

(2) Zum Präsidenten oder Vizepräsidenten darf nicht
ernannt werden, wer eine der im Abs. 1 erster Satz be-
zeichneten Funktionen in den letzten fünf Jahren aus-
geübt hat.

(3) Landesverwaltungsrichter dürfen weiters keine
sonstige Tätigkeit ausüben, die Zweifel an der unab-
hängigen Ausübung ihres Amtes hervorrufen könnte.
Ob eine Tätigkeit geeignet ist, derartige Zweifel her-
vorzurufen, entscheidet der Personal- und Geschäfts-
verteilungsausschuss auf Antrag eines betroffenen Lan-
desverwaltungsrichters oder von Amts wegen.

§ 5
Unabhängigkeit

(1) Die Landesverwaltungsrichter sind Richter im
Sinn des Art. 87 Abs. 1 B VG. Sie sind in Ausübung ihres
richterlichen Amtes unabhängig.

148. Gesetz vom 7. November 2012 über das Landesverwaltungsgericht in Tirol (Tiro-
ler Landesverwaltungsgerichtsgesetz – TLVwGG)
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(2) In Ausübung ihres richterlichen Amtes befinden
sich die Landesverwaltungsrichter bei der Besorgung
aller ihnen nach dem Gesetz und der Geschäftsvertei-
lung zustehenden Geschäfte mit Ausnahme der Justiz-
verwaltungssachen, die nach diesem Gesetz nicht durch
die Vollversammlung, den Personal- und Geschäftsver-
teilungsausschuss oder den Disziplinarausschuss zu er-
ledigen sind.

(3) Einem Landesverwaltungsrichter dürfen die ihm
nach der Geschäftsverteilung zufallenden Geschäfte nur
durch Verfügung des Personal- und Geschäftsvertei-
lungsausschusses und nur dann abgenommen werden,
wenn er

a) nicht nur kurzzeitig verhindert ist oder 
b) wegen des Umfangs seiner Aufgaben an deren

Erledigung innerhalb einer angemessenen Frist gehin-
dert ist.

§ 6
Beginn und Ende des Amtes

(1) Das Amt als Landesverwaltungsrichter beginnt
mit der Angelobung.

(2) Das Amt als Landesverwaltungsrichter endet
a) mit der Auflösung des Dienstverhältnisses,
b) mit der Versetzung oder dem Übertritt in den

Ruhestand, 
c)  mit der Enthebung vom Amt (Abs. 3).
(3) Ein Landesverwaltungsrichter ist seines Amtes zu

entheben, wenn er
a) dies schriftlich beim Präsidenten verlangt,
b) die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 3 lit. a oder b

nicht mehr erfüllt,
c) entgegen einer Entscheidung des Personal- und

Geschäftsverteilungsausschusses bzw. der Vollver-
sammlung, dass eine Unvereinbarkeit nach § 4 Abs. 3
erster Satz vorliegt, die entsprechende Tätigkeit weiter-
hin ausübt,

d) infolge seiner körperlichen oder geistigen Verfas-
sung seine dienstlichen Aufgaben nicht mehr erfüllen
kann,

e) das Vorliegen einer Ernennungsvoraussetzung vor-
getäuscht hat, insbesondere durch unwahre Angaben
oder durch ungültige oder gefälschte Urkunden.

(4) Ein Landesverwaltungsrichter ist im Fall seiner
Suspendierung oder vorläufigen Suspendierung einst-
weilen des Amtes zu entheben. Die einstweilige Amts-
enthebung ist mit dem Ende oder der Aufhebung der
Suspendierung aufzuheben.

(5) Ein Landesverwaltungsrichter darf nur in den Fäl-
len der Abs. 3 und 4 seines Amtes enthoben werden.

(6) Ein Landesverwaltungsrichter, bei dem ein Un-
vereinbarkeitsgrund nach § 4 Abs. 1 eintritt, ist für die
Dauer dieser Unvereinbarkeit gegen Entfall seiner Be-
züge außer Dienst gestellt. 

§ 7
Fachkundige Laienrichter

(1) Soweit in den Verwaltungsvorschriften nichts an-
deres bestimmt ist, gelten für fachkundige Laienrichter
die Bestimmungen der Abs. 2 bis 11.

(2) Das Amt als fachkundiger Laienrichter ist ein
Ehrenamt. Niemand ist zur Annahme eines solchen
Amtes verpflichtet.

(3) Fachkundige Laienrichter müssen voll hand-
lungsfähig und österreichische Staatsbürger sein.

(4) Fachkundige Laienrichter sind von der Landes-
regierung jeweils auf die Dauer von sechs Jahren zu
bestellen. Sie haben vor dem Antritt ihres Amtes vor
dem Präsidenten die Beachtung der Gesetze und die ge-
wissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten zu geloben (An-
gelobung).

(5) Für jeden fachkundigen Laienrichter ist in glei-
cher Weise ein Ersatzrichter zu bestellen und anzugelo-
ben. Die fachkundigen Laienrichter werden im Fall ihrer
Verhinderung durch ihren Ersatzrichter vertreten.

(6) Fachkundige Laienrichter und Ersatzrichter sind
in Ausübung ihres Amtes unabhängig.

(7) Das Amt als fachkundiger Laienrichter bzw.
Ersatzrichter beginnt mit der Angelobung. Fachkundige
Laienrichter und Ersatzrichter bleiben auch nach dem
Ablauf ihrer Funktionsdauer bis zur Bestellung der
neuen fachkundigen Laienrichter bzw. Ersatzrichter im
Amt. Eine Wiederbestellung ist zulässig.

(8) Das Amt als fachkundiger Laienrichter bzw.
Ersatzrichter endet vorzeitig durch Tod, Verzicht oder
Enthebung vom Amt. 

(9) Der Verzicht ist dem Präsidenten schriftlich zu
erklären. Er wird eine Woche nach dem Einlangen der
Verzichtserklärung unwiderruflich und, sofern in der
Verzichtserklärung nicht ein späterer Zeitpunkt ange-
geben ist, wirksam. Der Präsident hat den Verzicht ein-
schließlich des Zeitpunkts seines Wirksamwerdens der
Landesregierung mitzuteilen.

(10) Der Personal- und Geschäftsverteilungsaus-
schuss hat einen fachkundigen Laienrichter bzw. Er-
satzrichter seines Amtes zu entheben, wenn er

a) die Eigenberechtigung, die österreichische Staats-
bürgerschaft oder eine nach den Verwaltungsvorschrif-
ten vorgesehene besondere Bestellungsvoraussetzung
verliert, 
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b) aufgrund seiner körperlichen oder geistigen Ver-
fassung seine richterlichen Aufgaben nicht mehr erfül-
len kann,

c) unentschuldigt die Pflichten seines Amtes wieder-
holt vernachlässigt oder 

d) ein Verhalten setzt, das mit dem Ansehen des
Amtes als fachkundiger Laienrichter bzw. Ersatzrichter
unvereinbar ist.

(11) In den Fällen des Abs. 8 ist für den Rest der
Funktionsdauer ein neuer fachkundiger Laienrichter
bzw. Ersatzrichter zu bestellen.

2 .  U n t e r a b s c h n i t t
Organe

§ 8
Präsident, Leitung

(1) Der Präsident leitet das Landesverwaltungsge-
richt. Er wird im Fall seiner Verhinderung oder Befan-
genheit durch den Vizepräsidenten vertreten. Ist auch
dieser verhindert oder befangen, so wird er durch jenen
Landesverwaltungsrichter vertreten, der dem Landes-
verwaltungsgericht unter Berücksichtigung auch allfäl-
liger bereits als Mitglied des Unabhängigen Verwal-
tungssenates in Tirol zurückgelegter Dienstzeiten am
längsten angehört. Kommen danach mehrere Landes-
verwaltungsrichter in Betracht, so gibt das Lebensalter
den Ausschlag.

(2) Zu den Leitungsgeschäften des Präsidenten ge-
hören neben den ihm nach diesem Gesetz sonst aus-
drücklich zugewiesenen Aufgaben insbesondere

a) die nähere Regelung des Dienstbetriebs; dazu zäh-
len insbesondere

1. die Regelung des Postlaufs und der Aktenverwal-
tung,

2. die Regelung der Dienstzeiten der Landesverwal-
tungsrichter und des sonstigen Personals und

3. unter Bedachtnahme auf einen ordnungsgemäßen
Geschäftsgang die Bestimmung jener Wochentage, an
denen die Senate zur Beratung und Verhandlung über
die ihnen zugewiesenen Geschäftsfälle zusammenzu-
treten haben,

b) die Einrichtung und nach Maßgabe des § 21 Abs. 2
weiters die Leitung der Geschäftsstelle und der Evi-
denzstelle,

c) die Dienstaufsicht über die übrigen Landesverwal-
tungsrichter und das sonstige Personal.

(3) Dem Präsidenten obliegen hinsichtlich der übri-
gen Landesverwaltungsrichter und des sonstigen Perso-
nals

a) die Untersagung und Genehmigung von Neben-
beschäftigungen,

b) die Entbindung von der Amtsverschwiegenheit,
c) die Anordnung von Überstunden,
d) die Gewährung von Dienstfreistellungen, 
e) die Gestattung von Vorgriffen auf Erholungsur-

laube und die Erstreckung des Verfalls von Erholungs-
urlauben,

f) die Gewährung von Karenzurlauben und Sonder-
urlauben,

g) die Vollziehung der Beschäftigungsverbote nach
dem Tiroler Mutterschutzgesetz 2005,

h) die Änderung des Beschäftigungsausmaßes bzw.
die Herabsetzung und die vorzeitige Beendigung der
Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit, 

i) die Gewährung von Familienhospizfreistellungen
und 

j) die Erlassung von Bescheiden, die im unmittelba-
ren Zusammenhang mit der Leitungsbefugnis stehen.

Hinsichtlich des Präsidenten obliegen diese Aufga-
ben dem Vizepräsidenten.

(4) Der Präsident kann einzelne der Aufgaben nach
den Abs. 2 und 3 dem Vizepräsidenten übertragen, der
dabei seiner Leitung untersteht.

(5) Dem Präsidenten obliegt bei der Ausarbeitung
von Gesetzentwürfen, die als Regierungsvorlagen in den
Landtag gelangen sollen, die Beratung der Landesregie-
rung hinsichtlich der im Zug der einschlägigen Recht-
sprechung des Landesverwaltungsgerichts gewonnenen
Erfahrungen sowie die Abgabe von Stellungnahmen im
Rahmen des Begutachtungsverfahrens. Der Präsident
kann diese Aufgaben im Einzelfall dem Vizepräsidenten
und unter Bedachtnahme auf die Geschäftsverteilung
auch anderen Landesverwaltungsrichtern übertragen.
Der Präsident kann weiters die Vollversammlung befas-
sen, wenn er dies aufgrund der allgemeinen Bedeutung
des betreffenden Gesetzentwurfes oder seiner Auswir-
kungen auf die Tätigkeit des Landesverwaltungsgerichts
für zweckmäßig erachtet.

(6) Der Präsident hat unter voller Wahrung der Un-
abhängigkeit der Landesverwaltungsrichter auf eine
möglichst einheitliche Rechtsprechung Bedacht zu
nehmen.

(7) Abs. 1 gilt sinngemäß für den Fall, dass das Amt
des Präsidenten oder des Vizepräsidenten unbesetzt ist.

§ 9
Vollversammlung

(1) Der Präsident, der Vizepräsident und die weite-
ren Landesverwaltungsrichter bilden die Vollversamm-
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lung. Der Präsident führt den Vorsitz in der Vollver-
sammlung. Er hat die Vollversammlung bei Bedarf, min-
destens jedoch einmal jährlich einzuberufen. Die Mit-
glieder sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung
schriftlich einzuladen. Für die Vertretung des Präsiden-
ten im Fall seiner Verhinderung, seiner Befangenheit
oder seines Ausschlusses gilt § 8 Abs. 1.

(2) Der Vollversammlung obliegen folgende Justiz-
verwaltungssachen:

a) die Erstattung von Dreiervorschlägen für die Er-
nennung von Landesverwaltungsrichtern nach § 2 Abs. 2
zweiter Satz,

b) die Erlassung und die Änderung der Geschäfts-
ordnung (§ 20),

c) die Beschlussfassung über den Tätigkeitsbericht
(§ 22),

d) die Bestellung der weiteren Mitglieder des Perso-
nal- und Geschäftsverteilungsausschusses und ihrer
Ersatzmitglieder sowie der Mitglieder und Ersatzmit-
glieder des Disziplinarausschusses sowie 

e) die Befassung mit Entwürfen von Landesgesetzen
im Rahmen des § 8 Abs. 5 dritter Satz.

(3) Der Vollversammlung obliegt weiters die Ent-
scheidung über 

a) die Amtsenthebung und die einstweilige Amts-
enthebung von Landesverwaltungsrichtern sowie über
die Aufhebung der einstweiligen Amtsenthebung (§ 6
Abs. 3 und 4),

b) Beschwerden gegen Entscheidungen des Personal-
und Geschäftsverteilungsausschusses nach § 10 Abs. 8
lit. a, b, und e,

c) Beschwerden gegen Entscheidungen des Diszipli-
narausschusses.

Dabei sind der jeweils betroffene Landesverwal-
tungsrichter und in den Fällen der lit. b und c weiters
jene Landesverwaltungsrichter, die im Personal- und
Geschäftsverteilungsausschuss bzw. Disziplinaraus-
schuss am Zustandekommen der betreffenden Ent-
scheidung mitgewirkt haben, von der Entscheidung aus-
geschlossen. Die Bestellung eines Berichterstatters ob-
liegt der Vollversammlung. Der Präsident darf nicht
selbst Berichterstatter sein. § 14 und § 15 Abs. 1 zwei-
ter und dritter Satz, 2, 3 mit Ausnahme des fünften Sat-
zes und 4 gelten sinngemäß mit der Maßgabe, dass die
Aufgaben des Senatsvorsitzenden dem Präsidenten zu-
kommen.

(4) Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn
alle Landesverwaltungsrichter, soweit sie nicht ausge-
schlossen sind, ordnungsgemäß eingeladen wurden und
wenigstens zwei Drittel davon anwesend sind. Landes-

verwaltungsrichter haben sich im Fall ihrer Befangen-
heit der Mitwirkung in der Vollversammlung zu enthal-
ten.

(5) Zu einem Beschluss der Vollversammlung ist
außer in den Fällen der Abs. 6 und 7 die einfache Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Die Ab-
stimmung hat namentlich zu erfolgen. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Präsidenten den Aus-
schlag. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Der Präsi-
dent hat seine Stimme als Letzter abzugeben.

(6) Der Mehrheit von wenigstens zwei Dritteln der
abgegebenen Stimmen bedürfen:

a) die Enthebung von Landesverwaltungsrichtern
von ihrem Amt in den Fällen des § 6 Abs. 3 lit. c, d und e,

b) Entscheidungen, mit denen die Amtsenthebung
von fachkundigen Laienrichtern bzw. Ersatzrichtern aus
den im § 7 Abs. 10 lit. b, c und d genannten Gründen
ausgesprochen oder bestätigt wird,

c) Entscheidungen, mit denen die Disziplinarstrafe
der Entlassung verhängt oder bestätigt wird.

(7) Die Bestellung der weiteren Mitglieder des Perso-
nal- und Geschäftsverteilungsausschusses und ihrer
Ersatzmitglieder sowie der Mitglieder und Ersatzmit-
glieder des Disziplinarausschusses hat schriftlich und
geheim unter Verwendung von Stimmzetteln, die dem in
der Anlage dargestellten Muster zu entsprechen haben,
zu erfolgen. Jedes Mitglied der Vollversammlung kann
für den betreffenden Ausschuss höchstens sechs Mit-
glieder durch Eintragung in die entsprechenden Zeilen
des Stimmzettels vorschlagen. Jedes vorgeschlagene
Mitglied enthält die entsprechend seiner Reihung am
Stimmzettel vorgesehene Anzahl an Wahlpunkten. Zu
Mitgliedern des betreffenden Ausschusses bestellt sind
jene drei Landesverwaltungsrichter, auf die nach Aus-
wertung aller Stimmzettel die höchsten Punktezahlen
entfallen sind. Zu Ersatzmitgliedern des betreffenden
Ausschusses bestellt sind unbeschadet des Abs. 8 zwei-
ter Satz jene drei Landesverwaltungsrichter, auf die die
nächstniedrigeren Punktezahlen entfallen sind. Außer-
halb der vorgesehenen Zeilen eingetragene Namen so-
wie nicht eindeutige Eintragungen, insbesondere Mehr-
facheintragungen in einer Zeile, und Änderungen des
amtlichen Stimmzettels hinsichtlich der Reihungs- oder
Punktespalte sind nicht zu berücksichtigen. Sonstige
Mehrfacheintragungen sind nur hinsichtlich der Zeile
mit der höchsten Punktezahl zu berücksichtigen.

(8) Finden von mehreren Mitgliedern bzw. Ersatz-
mitgliedern, auf die die gleiche Punktezahl entfallen ist,
nicht alle im betreffenden Ausschuss Platz, so ent-
scheidet das Los. Ein bei der Losentscheidung unterle-
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genes Mitglied gilt als Ersatzmitglied des betreffenden
Ausschusses bestellt. Konnten nicht alle Mitglieder oder
Ersatzmitglieder in einem Vorgang bestellt werden, so
ist der gesamte Vorgang zu wiederholen.

(9) Die Ersatzmitglieder gelten als in der Reihenfolge
bestellt, die sich aus den auf sie entfallenen Punktezah-
len ergibt, wobei das Ersatzmitglied, auf das die höchste
Punktezahl entfallen ist, als an erster Stelle gereiht gilt.
Über die Reihung von Ersatzmitgliedern, auf die die
gleiche Punktezahl entfallen ist, entscheidet das Los.

(10) Über die Sitzungen der Vollversammlung ist eine
Niederschrift aufzunehmen.

§ 10
Personal- und Geschäftsverteilungsausschuss

(1) Der Personal- und Geschäftsverteilungsaus-
schuss besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsiden-
ten sowie drei weiteren Mitgliedern. Die weiteren Mit-
glieder und ihre Ersatzmitglieder sind von der Vollver-
sammlung im Verfahren nach § 9 Abs. 7, 8 und 9 aus
ihrer Mitte auf die Dauer von drei Jahren zu bestellen.
Wiederbestellungen sind zulässig. Die weiteren Mitglie-
der des Personal- und Geschäftsverteilungsausschusses
und ihre Ersatzmitglieder dürfen nicht Mitglieder oder
Ersatzmitglieder des Disziplinarausschusses sein. Sie
sind zeitlich vor den Mitgliedern bzw. Ersatzmitgliedern
des Disziplinarausschusses zu bestellen.

(2) Der Präsident wird im Fall seiner Verhinderung,
seines Ausschlusses oder seiner Befangenheit vom Vize-
präsidenten vertreten. Der Vizepräsident wird in diesem
Fall von jenem Landesverwaltungsrichter vertreten, der
dem Landesverwaltungsgericht unter Berücksichtigung
auch allfälliger als Mitglied des Unabhängigen Verwal-
tungssenates in Tirol zurückgelegter Dienstzeiten am
längsten angehört. Kommen danach mehrere Landes-
verwaltungsrichter in Betracht, so gibt das Lebensalter
den Ausschlag. Gehört der betreffende Landesverwal-
tungsrichter dem Personal- und Geschäftsverteilungs-
ausschuss bereits als weiteres Mitglied oder als ein ent-
sprechendes Ersatzmitglied an, so wird er in dieser
Funktion nach Abs. 4 vertreten.

(3) Im Fall der Verhinderung, des Ausschlusses oder
der Befangenheit des Präsidenten und des Vizepräsi-
denten gilt Abs. 2 mit der Maßgabe, dass der Präsident
von dem dem Landsverwaltungsgericht am längsten und
der Vizepräsident von dem diesem am zweitlängsten an-
gehörenden Landesverwaltungsrichter vertreten wird.

(4) Die weiteren Mitglieder des Personal- und Ge-
schäftsverteilungsausschusses werden im Fall ihrer Ver-
hinderung, ihres Ausschlusses oder ihrer Befangenheit

durch die Ersatzmitglieder vertreten. Die Vertretung
hat in der Reihenfolge der Bestellung der Ersatzmit-
glieder zu erfolgen.

(5) Scheidet ein weiteres Mitglied oder Ersatzmit-
glied vorzeitig aus dem Personal- und Geschäftsvertei-
lungsausschuss aus, so ist für die restliche Funktions-
dauer auf Vorschlag des Präsidenten unverzüglich ein
neues Mitglied bzw. Ersatzmitglied zu bestellen. Die
Bestellung hat schriftlich und geheim zu erfolgen. Zur
Bestellung ist die einfache Mehrheit der abgegebenen
Stimmen erforderlich. Bei Stimmengleichheit ist der
Bestellungsvorgang zu wiederholen. Ein neu bestelltes
Ersatzmitglied tritt in der Reihenfolge der Bestellung an
die Stelle des bisherigen Ersatzmitgliedes.

(6) Die weiteren Mitglieder des Personal- und Ge-
schäftsverteilungsausschusses und ihre Ersatzmitglie-
der bleiben auch nach dem Ablauf der Funktionsdauer
bis zur Bestellung der neuen Mitglieder bzw. Ersatz-
mitglieder im Amt.

(7) Den Vorsitz im Personal- und Geschäftsvertei-
lungsausschuss führt der Präsident. Er hat den Perso-
nal- und Geschäftsverteilungsausschuss nach Bedarf
einzuberufen. Die Einberufung hat außer in dringenden
Fällen schriftlich und unter Bekanntgabe der Tagesord-
nung zu erfolgen.

(8) Dem Personal- und Geschäftsverteilungsaus-
schuss obliegen folgende Justizverwaltungssachen:

a) die Entscheidung über das Vorliegen einer Unver-
einbarkeit (§ 4 Abs. 3 zweiter Satz),

b) die Dienstbeschreibung im Umfang des § 29 Abs. 1
lit. b,

c) die Beratung und Beschlussfassung über die Ge-
schäftsverteilung und deren Änderung (§ 18 Abs. 1
und 4),

d) die Abnahme von einem Landesverwaltungsrich-
ter zukommenden Geschäften bzw. Aufgaben (§ 5
Abs. 3),

e) die Entscheidung über die Amtsenthebung von
fachkundigen Laienrichtern bzw. Ersatzrichtern (§ 7
Abs. 10).

(9) Dem Personal- und Geschäftsverteilungsaus-
schuss obliegt als Senat die Entscheidung über Be-
schwerden gegen Bescheide des Präsidenten nach § 8
Abs. 3. Die Bestellung eines Berichterstatters obliegt
dem Personal- und Geschäftsverteilungsausschuss. Der
Präsident und der Vizepräsident dürfen nicht selbst
Berichterstatter sein. § 14 und § 15 Abs. 1 zweiter und
dritter Satz, 2, 3 mit Ausnahme des fünften Satzes und 4
gelten sinngemäß mit der Maßgabe, dass die Aufgaben
des Senatsvorsitzenden dem Präsidenten zukommen.
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(10) Der Personal- und Geschäftsverteilungsaus-
schuss ist nur bei Anwesenheit aller Mitglieder be-
schlussfähig. In den Fällen des Abs. 8 lit. a, b und d sind
das jeweils betroffene Mitglied, in den Fällen des Abs. 9
das bescheiderlassende sowie das vom Bescheid adres-
sierte Mitglied ausgeschlossen. Die Beschlussfassung
erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit. Davon abwei-
chend darf die Amtsenthebung von fachkundigen Laien-
richtern aus dem im § 7 Abs. 10 lit. b, c und d genann-
ten Gründen nur einstimmig erfolgen. Die Abstimmung
hat namentlich zu erfolgen. Stimmenthaltung ist nicht
zulässig. Der Vorsitzende hat seine Stimme als Letzter
abzugeben.

(11) Über die Beratung und Abstimmung ist eine
Niederschrift aufzunehmen. Darin ist der wesentliche
Verlauf der Beratung festzuhalten. Das Abstimmungs-
ergebnis ist außer im Fall der Einstimmigkeit nament-
lich festzuhalten.

§ 11
Disziplinarausschuss

(1) Der Disziplinarausschuss besteht aus dem Vor-
sitzenden, dem Stellvertretenden Vorsitzenden und
einem dritten Mitglied. Die Mitglieder des Disziplinar-
ausschusses und ihre Ersatzmitglieder sind von der Voll-
versammlung im Verfahren nach § 9 Abs. 7, 8 und 9 aus
ihrer Mitte auf die Dauer von drei Jahren zu bestellen.
Wiederbestellungen sind zulässig. Vorsitzender und
Stellvertretender Vorsitzender ist, auf wen die höchste
bzw. zweithöchste Punktezahl entfallen ist. Bei gleicher
Punktezahl entscheidet das Los. Der Präsident und der
Vizepräsident dürfen nicht Mitglieder des Disziplinar-
ausschusses sein. Die Mitglieder und Ersatzmitglieder
des Disziplinarausschusses dürfen nicht weitere Mit-
glieder oder Ersatzmitglieder des Personal- und Ge-
schäftsverteilungsausschusses sein.

(2) Die Mitglieder des Disziplinarausschusses wer-
den im Fall ihrer Verhinderung, ihres Ausschlusses oder
ihrer Befangenheit durch die Ersatzmitglieder vertreten.
Die Vertretung hat in der Reihenfolge der Bestellung der
Ersatzmitglieder zu erfolgen. Der Vorsitzende wird in
dieser Funktion durch den Stellvertretenden Vorsitzen-
den und, wenn auch dieser verhindert, ausgeschlossen
oder befangen ist, durch das weitere Mitglied vertreten.

(3) Scheidet ein Mitglied oder Ersatzmitglied vorzei-
tig aus dem Disziplinarausschuss aus, so ist für die rest-
liche Funktionsdauer auf Vorschlag des Präsidenten un-
verzüglich ein neues Mitglied bzw. Ersatzmitglied zu
bestellen. Die Bestellung hat schriftlich und geheim zu
erfolgen. Zur Bestellung ist die einfache Mehrheit der

abgegebenen Stimmen erforderlich. Bei Stimmengleich-
heit ist der Bestellungsvorgang zu wiederholen. Ein neu
bestelltes Ersatzmitglied tritt in der Reihenfolge der
Bestellung an die Stelle des bisherigen Ersatzmitgliedes.

(4) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Diszi-
plinarausschusses bleiben auch nach dem Ablauf der
Funktionsdauer bis zur Bestellung der neuen Mitglieder
bzw. Ersatzmitglieder im Amt. 

(5) Der Vorsitzende hat den Disziplinarausschuss
nach Bedarf einzuberufen. Die Einberufung hat außer
in dringenden Fällen schriftlich und unter Bekanntgabe
der Tagesordnung zu erfolgen.

(6) Dem Disziplinarausschuss obliegt die Handha-
bung des Disziplinarrechts im Umfang des § 30 Abs. 1
lit. b.

(7) Der Disziplinarausschuss ist nur bei Anwesenheit
aller Mitglieder beschlussfähig. Richtet sich das Verfah-
ren gegen ein Mitglied, so ist dieses ausgeschlossen. Die
Beschlussfassung erfolgt mit einfacher Stimmenmehr-
heit. Davon abweichend darf die Verhängung der Diszi-
plinarstrafe der Entlassung nur einstimmig erfolgen. Die
Abstimmung hat namentlich zu erfolgen. Stimmenthal-
tung ist nicht zulässig. Der Vorsitzende hat seine Stimme
als Letzter abzugeben.

(8) § 10 Abs. 11 ist anzuwenden.

3 .  U n t e r a b s c h n i t t
Geschäftsgang

§ 12
Einzelrichter, Senate

(1) Das Landesverwaltungsgericht entscheidet durch
Einzelrichter, soweit gesetzlich nicht eine Entscheidung
durch Senate vorgesehen ist.

(2) Die Bildung der Senate erfolgt außer im Fall des
§ 10 Abs. 9 im Rahmen der Geschäftsverteilung. Jeder
Senat besteht aus dem Senatsvorsitzenden sowie zwei
weiteren Mitgliedern, von denen einem die Funktion des
Berichterstatters zukommt.

(3) In den Verwaltungsvorschriften kann für be-
stimmte Angelegenheiten die Mitwirkung von höchs-
tens zwei fachkundigen Laienrichtern an der Recht-
sprechung vorgesehen werden. Diese treten in dieser
Reihenfolge an die Stelle des weiteren Mitglieds und des
Berichterstatters. Letzterenfalls ist der Senatsvorsit-
zende gleichzeitig Berichterstatter.

§ 13
Zuweisung der Geschäftsfälle

Die Zuweisung der Geschäftsfälle entsprechend der
Geschäftsverteilung obliegt dem Präsidenten. 
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§ 14
Aufgabenverteilung innerhalb des Senates

(1) Im Verfahren vor einem Senat beschließt dieser
über die Durchführung einer öffentlichen mündlichen
Verhandlung sowie über den Ausschluss der Öffent-
lichkeit und die Unterbrechung oder Vertagung der
öffentlichen mündlichen Verhandlung.

(2) Dem Senatsvorsitzenden obliegen:
a) die Ausschreibung der öffentlichen mündlichen

Verhandlung, die Verhandlungsleitung und die Hand-
habung der Sitzungspolizei,

b) die Entscheidung über Anträge auf Festsetzung
der Gebühren von Zeugen und Beteiligten sowie über
die Festsetzung der Gebühren von nichtamtlichen Sach-
verständigen und nichtamtlichen Dolmetschern.

(3) Verfahrensanordnungen außerhalb der öffent-
lichen mündlichen Verhandlung trifft der Berichterstat-
ter. Diesem obliegen weiters:

a) die Entscheidung über Anträge auf Gewährung von
Verfahrenshilfe,

b) die Entscheidung über die Zuerkennung der auf-
schiebenden Wirkung von Wiedereinsetzungsanträgen.

(4) Die öffentliche Verkündung des Erkenntnisses
obliegt dem Senatsvorsitzenden.

§ 15
Beratung und Abstimmung

(1) Der Senat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglie-
der anwesend sind. Der Senatsvorsitzende hat die Bera-
tung und die Abstimmung zu leiten. Die Beratung und
die Abstimmung sind nicht öffentlich.

(2) Die Beratung beginnt mit dem Vortrag des Be-
richterstatters. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse
des Ermittlungsverfahrens darzulegen. Anschließend
stellt der Berichterstatter die erforderlichen Anträge. Je-
des Mitglied ist berechtigt, Gegen- und Abänderungs-
anträge zu stellen und Fragen an die anderen Senats-
mitglieder zu richten. Alle Anträge sind zu begründen.

(3) Liegen zu den Anträgen des Berichterstatters Ge-
gen- oder Abänderungsanträge vor, so ist zuerst über
dessen Anträge abzustimmen. Anschließend ist in der
vom Senatsvorsitzenden zu bestimmenden Reihenfolge
über die weiteren Anträge abzustimmen, sofern sich
diese durch die vorhergehende Abstimmung nicht er-
übrigt haben. Die Abstimmung hat namentlich zu er-
folgen. Der Berichterstatter gibt seine Stimme jeweils
als erster, der Senatsvorsitzende als letzter ab. Ein
Antrag gilt als angenommen, wenn zumindest zwei
Senatsmitglieder ihre Stimme dafür abgegeben haben.
Stimmenthaltung ist nicht zulässig.

(4) Über die Beratung und Abstimmung ist eine
gesonderte Niederschrift aufzunehmen. Darin sind die
Anträge und die Beschlüsse einschließlich ihrer we-
sentlichen Begründung sowie der wesentliche Verlauf
der Beratung festzuhalten. Anträge sind auf Verlangen
des Mitgliedes, das diese gestellt hat, wortgetreu fest-
zuhalten. Das Abstimmungsergebnis ist außer im Fall
der Einstimmigkeit namentlich festzuhalten.

(5) Hat der Senat beschlossen, dass eine mündliche
Verhandlung nicht stattfindet, so können weitere Be-
schlüsse im Weg eines Umlaufs herbeigeführt werden.
In diesem Fall hat der Senatsvorsitzende einen Be-
schlussantrag zu stellen. Stellt ein Mitglied einen Gegen-
oder Abänderungsantrag, so gilt das Umlaufverfahren
als beendet. Daraufhin hat der Senat zur Beschlussfas-
sung zusammenzutreten.

§ 16
Gemeinsame Verhandlung

(1) Nach Maßgabe der Verfahrensvorschriften kann
die öffentliche mündliche Verhandlung in verschiede-
nen Verfahren gemeinsam durchgeführt werden.

(2) Die Entscheidung über die gemeinsame Durch-
führung der öffentlichen mündlichen Verhandlung ist,
soweit die betreffenden Verfahren in die Zuständigkeit
verschiedener Senate fallen, von den jeweiligen Senats-
vorsitzenden und, soweit diese in die Zuständigkeit ver-
schiedener Einzelrichter fallen, von diesen einvernehm-
lich zu treffen.

(3) Die Verhandlungsleitung und die Handhabung
der Sitzungspolizei obliegen bei Verfahren, die aus-
schließlich in die Zuständigkeit verschiedener Senate
oder verschiedener Einzelrichter fallen, dem Vorsitzen-
den jenes Senates bzw. jenem Einzelrichter, dessen Ver-
fahren zuerst beim Landesverwaltungsgericht anhängig
geworden ist. Maßgebend ist dabei der Tag des Einlan-
gens der Beschwerde bzw. des Antrags in der Geschäfts-
stelle des Landesverwaltungsgerichts. Sind die betref-
fenden Verfahren gleichzeitig anhängig geworden, so
bestimmt der Präsident jenen Senatsvorsitzenden bzw.
jenen Einzelrichter, dem die Verhandlungsleitung und
die Handhabung der Sitzungspolizei obliegen.

(4) Bei Verfahren, die teils in die Zuständigkeit eines
Senates, teils in die Zuständigkeit eines Einzelrichters
fallen, obliegen die Verhandlungsleitung und die Hand-
habung der Sitzungspolizei dem Senatsvorsitzenden.
Kommen danach mehrere Senatsvorsitzende in Be-
tracht, so gilt Abs. 3 sinngemäß.
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§ 17
Beiziehung von Amtssachverständigen

Dem Landesverwaltungsgericht stehen – unbescha-
det der Möglichkeit der Beiziehung von sonstigen
Amtssachverständigen nach Maßgabe der Verfahrens-
vorschriften bzw. im Weg der Amtshilfe nach Art. 22 
B-VG – die bei den Dienststellen des Landes tätigen
Amtssachverständigen zur Verfügung.

§ 18
Geschäftsverteilung

(1) Das Landesverwaltungsgericht hat im Voraus für
das jeweils nächstfolgende Kalenderjahr eine Ge-
schäftsverteilung zu beschließen.

(2) In der Geschäftsverteilung sind die erforderliche
Anzahl der Senate und die ihnen angehörenden Mitglie-
der festzulegen; dabei sind für jeden Senat der Senats-
vorsitzende und der Berichterstatter zu bestimmen. Ein
Landesverwaltungsrichter kann mehreren Senaten ange-
hören. Weiters sind in der Geschäftsverteilung die Ge-
schäfte auf die Einzelrichter und die Senate nach fest-
stehenden Gesichtspunkten zu verteilen.

(3) In der Geschäftsverteilung ist weiters für jeden
Landesverwaltungsrichter eine Vertretungsregelung für
den Fall seiner Befangenheit oder kurzzeitigen Verhin-
derung vorzusehen.

(4) Die Geschäftsverteilung ist zu ändern, wenn dies
aufgrund

a) von Veränderungen im Personalstand oder Karen-
zierungen,

b) einer nicht nur kurzzeitigen Verhinderung einzel-
ner Landesverwaltungsrichter, insbesondere aufgrund
von Krankheit,

c) der Überlastung einzelner Senate oder Einzelrich-
ter zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ge-
schäftsganges,

d) einer Verfügung des Personal- und Geschäftsver-
teilungsausschusses nach § 5 Abs. 3 lit. b oder 

e) der gesetzlichen Zuweisung oder des Hinzukom-
mens weiterer Angelegenheiten an das Landesverwal-
tungsgericht

erforderlich ist.
(5) In der Geschäftsverteilung ist auf eine möglichst

gleiche Auslastung aller Senate und Einzelrichter Be-
dacht zu nehmen. Bei der Verteilung der dem Präsiden-
ten und dem Vizepräsidenten zukommenden Geschäfte
ist auf den mit der Leitung des Landesverwaltungs-
gerichts verbundenen Zeitaufwand Bedacht zu nehmen.
Auf sie dürfen Geschäfte überdies nur mit ihrer Zu-
stimmung verteilt werden.

(6) Die Geschäftsverteilung ist vom Präsidenten
durch Kundmachung im Boten für Tirol zu verlautba-
ren und überdies auf der Internetseite des Landesver-
waltungsgerichts und durch Anschlag an der Amtstafel
des Landesverwaltungsgerichts bekannt zu machen.

§ 19
Verfahren zur Erlassung 
der Geschäftsverteilung

(1) Der Präsident hat den Entwurf der Geschäftsver-
teilung für das jeweils nächstfolgende Kalenderjahr
allen Landesverwaltungsrichtern auf elektronischem
Weg mitzuteilen. Der Umstand, dass die Mitteilung an
einzelne Landesverwaltungsrichter, insbesondere auf-
grund ihrer Abwesenheit vom Landesverwaltungsge-
richt, nicht möglich ist oder sie aufgrund dessen von der
Mitteilung nicht oder nicht rechtzeitig Kenntnis neh-
men können, hindert das weitere Verfahren nicht.

(2) Jeder Landesverwaltungsrichter kann innerhalb
von drei Wochen nach dieser Mitteilung Änderungs-
vorschläge an den Präsidenten erstatten. Die Beschluss-
fassung über die Geschäftsverteilung wird dadurch, dass
ein Landesverwaltungsrichter an der rechtzeitigen Er-
stattung eines Änderungsvorschlages verhindert war,
nicht gehindert.

(3) Der Präsident hat nach dem Abschluss des Ver-
fahrens nach den Abs. 1 und 2 den Entwurf der Ge-
schäftsverteilung zusammen mit den eingelangten
Änderungsvorschlägen dem Personal- und Geschäfts-
verteilungsausschuss vorzulegen. Dieser hat über den
Entwurf und die Änderungsvorschläge zu beraten. Er
ist bei der Entscheidung über die Geschäftsverteilung
nicht an den Entwurf und die Änderungsvorschläge
gebunden.

(4) Kommt die Beschlussfassung über die Ge-
schäftsverteilung für das nächstfolgende Kalenderjahr
nicht rechtzeitig zustande, so ist die geltende Ge-
schäftsverteilung vorläufig weiter anzuwenden.

(5) Die Abs. 1, 2 und 3 sind auch auf Änderungen der
Geschäftsverteilung während eines Kalenderjahres an-
zuwenden. Abweichend vom Abs. 2 erster Satz beträgt
in diesen Fällen die Frist für die Erstattung von Ände-
rungsvorschlägen zehn Tage.

§ 20
Geschäftsordnung

(1) Das Nähere über die Führung der Geschäfte ist
in einer von der Vollversammlung zu erlassenden
Geschäftsordnung des Landesverwaltungsgerichts zu
regeln. Diese hat jedenfalls Bestimmungen über 
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a) die Einladung zur Vollversammlung und deren
Ablauf (§ 9),

b) den Vorgang bei der Beratung und Abstimmung in
einem Senat, im Personal- und Geschäftsverteilungs-
ausschuss, im Disziplinarausschuss sowie in der Voll-
versammlung,

c) die Aufnahme der Niederschriften (§§ 9 Abs. 10,
10 Abs. 11, 11 Abs. 8 und 15 Abs. 4),

d) die Aufnahme der Verhandlungsschrift über die
öffentliche mündliche Verhandlung, die Ausarbeitung
und Fertigung der Erledigungen,

e) das Verfahren zur Erstellung der Dreiervorschläge
für die Ernennung von Landesverwaltungsrichtern (§ 2
Abs. 2) und

f) die Erstellung des Tätigkeitsberichtes (§ 22)
zu enthalten.
(2) In der Geschäftsordnung dürfen keine Angele-

genheiten geregelt werden, die Gegenstand einer Rege-
lung nach den dienstrechtlichen Vorschriften sind.

(3) Die Geschäftsordnung ist vom Präsidenten durch
Kundmachung im Boten für Tirol zu verlautbaren und
überdies durch Anschlag an der Amtstafel des Landes-
verwaltungsgerichts bekannt zu machen.

§ 21
Geschäftsstelle, Evidenzstelle

(1) Beim Landesverwaltungsgericht sind eine Ge-
schäftsstelle und eine Evidenzstelle einzurichten.

(2) Die Leitung der Geschäftsstelle und der Evi-
denzstelle obliegt dem Präsidenten. Der Präsident kann
diese Aufgaben jeweils dem Vizepräsidenten oder einem
anderen Landesverwaltungsrichter übertragen, die da-
bei seiner Leitung unterstehen.

(3) Der Geschäftsstelle obliegt die Besorgung der
Kanzleigeschäfte des Landesverwaltungsgerichts. Sie ist
die Poststelle des Landesverwaltungsgerichts.

(4) Der Evidenzstelle obliegt die vollständige und
übersichtliche, allen Landesverwaltungsrichtern zu-
gängliche Dokumentation der Entscheidungen des Lan-
desverwaltungsgerichts.

(5) Der Präsident hat zumindest einen mit den ein-
schlägigen Rechtsvorschriften vertrauten Bediensteten
der Geschäftsstelle zu bestimmen, dem die vorläufige
Berechnung, die Bekanntgabe und die Auszahlung der
Gebühren von Zeugen und Beteiligten obliegen.

(6) Die Landesregierung hat den Präsidenten vor der
Zuweisung von Bediensteten an das Landesverwal-
tungsgericht und vor der Versetzung von dem Lan-
desverwaltungsgericht zugewiesenen Bediensteten zu
hören.

§ 22
Tätigkeitsbericht

Das Landesverwaltungsgericht hat für jedes Kalen-
derjahr einen Bericht über seine Tätigkeit und die dabei
gewonnenen Erfahrungen zu erstellen. Der Bericht ist
bis spätestens 1. Juni des folgenden Jahres der Landes-
regierung zu übersenden.

2 .  A B S C H N I T T
Dienstrecht der Landesverwaltungsrichter

§ 23
Dienstverhältnis

(1) Das Dienstverhältnis eines Bediensteten, der in
einem definitiven öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nis zum Land Tirol steht und zum Landesverwaltungs-
richter ernannt wird, bleibt unverändert. Ist das Dienst-
verhältnis noch provisorisch, so wird dieses mit der
Ernennung zum Landesverwaltungsrichter definitiv.

(2) Mit Landesverwaltungsrichtern, die im Zeitpunkt
ihrer Ernennung nicht in einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis zum Land Tirol stehen, ist ein defi-
nitives öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis einzu-
gehen.

(3) Das mit Landesverwaltungsrichtern, die im Zeit-
punkt ihrer Ernennung noch nicht in einem Dienstver-
hältnis zum Land Tirol gestanden sind, nach Abs. 2 ein-
gegangene Dienstverhältnis endet im Fall der Amtsent-
hebung aus den Gründen des § 6 Abs. 3 lit. a, b, jedoch
nicht im Fall des Verlustes der vollen Handlungsfähig-
keit, c und e.

(4) Auf Landesverwaltungsrichter finden die dienst-
rechtlichen Vorschriften des Landes Anwendung, so-
weit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

§ 24
Verbot der Mischverwendung, 

Nebentätigkeiten

(1) Landesverwaltungsrichtern dürfen dienstliche
Aufgaben außerhalb des Landesverwaltungsgerichts
mit Ausnahme von Nebentätigkeiten nicht übertragen
werden.

(2) Landesverwaltungsrichtern dürfen Nebentätig-
keiten nur mit ihrer Zustimmung übertragen werden.
Sie haben Nebentätigkeiten dem Präsidenten zu melden.
Der Präsident hat Nebentätigkeiten dem Vizepräsiden-
ten zu melden.

§ 25
Dienstreisen

Landesverwaltungsrichter bedürfen für Dienstreisen,
die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer
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richterlichen Tätigkeit in einem bestimmten Verfahren
stehen, keines Dienstauftrages. Der Präsident hat die
sachliche und rechnerische Richtigkeit der Reiserech-
nung zu prüfen.

§ 26
Außerdienststellung 

von Mandataren und Funktionären

(1) Im Fall der Außerdienststellung von Landesver-
waltungsrichtern nach § 6 Abs. 6 ist § 7 Abs. 5 und 6
des Landesbeamtengesetzes 1998, LGBl. Nr. 65, anzu-
wenden.

(2) Abweichend vom § 6 Abs. 6 gebühren außer
Dienst gestellten Landesverwaltungsrichtern im Fall
einer fortdauernden Unvereinbarkeit nach § 4 Abs. 1
zweiter Satz ihre Bezüge im Ausmaß von 75 v. H., so-
weit sie nicht einen Anspruch auf Bezugsfortzahlung
nach den bezügerechtlichen Vorschriften des Bundes
oder eines Landes oder nach vergleichbaren Vorschrif-
ten der Europäischen Union haben.

§ 27
Zulagen

(1) Landesverwaltungsrichter, die in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Land Tirol nach
dem Landesbeamtengesetz 1998 stehen, haben An-
spruch auf eine Verwendungszulage nach § 30a Abs. 1
Z. 3 des Gehaltsgesetzes 1956. Die Verwendungszulage
beträgt für den Präsidenten 50 v. H., für den Vizepräsi-
denten 30 v. H., für alle übrigen Landesverwaltungs-
richter 25 v. H. des Gehalts eines Beamten der Gehalts-
stufe 2 der Dienstklasse V.

(2) Durch die Zulage nach Abs. 1 sind alle Mehrleis-
tungen in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht ab-
gegolten.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für Landesverwal-
tungsrichter, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis zum Land Tirol nach dem 3. Abschnitt des
Landesbedienstetengesetzes, LGBl. Nr. 2/2001, stehen.

§ 28
Beförderung, Zuordnung

(1) Landesverwaltungsrichter, die in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Land Tirol nach
dem Landesbeamtengesetz 1998 stehen, sind zu beför-
dern, wenn sie nach ihrer Dienstbeschreibung den von
ihnen zu erwartenden Arbeitserfolg

a) durch besondere Leistungen erheblich überschrit-
ten haben,

1. mit 7,5 Dienstjahren in die Dienstklasse V,
2. mit 10 Dienstjahren in die Dienstklasse VI,

3. mit 15 Dienstjahren in die Dienstklasse VII und
4. mit 25 Dienstjahren, der Präsident und der Vize-

präsident jedoch bereits mit 21 bzw. 24 Dienstjahren in
die Dienstklasse VIII;

b) erbracht haben,
1. mit 8,5 Dienstjahren in die Dienstklasse V,
2. mit 11 Dienstjahren in die Dienstklasse VI und
3. mit 16 Dienstjahren in die Dienstklasse VII.
(2) Landesverwaltungsrichter, die in einem öffent-

lich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Land Tirol nach
dem 3. Abschnitt des Landesbedienstetengesetzes ste-
hen, sind der Entlohnungsklasse 16, der Präsident und
der Vizepräsident der Entlohnungsklasse 20 bzw. 18
zuzuordnen.

§ 29
Dienstbeschreibung

(1) Für die Dienstbeschreibung von Landesverwal-
tungsrichtern, die in einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis zum Land Tirol nach dem Landesbe-
amtengesetz 1998 stehen, gelten die §§ 81 bis 87 des
Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 sinngemäß mit der
Maßgabe, dass

a) die Befugnisse, die nach diesen Vorschriften dem
Vorgesetzten obliegen, dem Präsidenten zukommen,

b) die Befugnisse, die nach diesen Vorschriften der
Dienstbehörde obliegen, dem Personal- und Geschäfts-
verteilungsausschuss zukommen.

Die §§ 88, 89 und 90 des Beamten-Dienstrechtsge-
setzes 1979 finden keine Anwendung.

(2) Eine im Zeitpunkt der Ernennung zum Landesver-
waltungsrichter aufrechte Leistungsfeststellung von Be-
diensteten, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis zum Land Tirol nach dem Landesbeamtenge-
setz 1998 stehen, gilt als Dienstbeschreibung.

(3) Eine Leistungsbeurteilung von Landesverwal-
tungsrichtern, die in einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis zum Land Tirol nach dem 3. Abschnitt
des Landesbedienstetengesetzes stehen, findet nicht
statt. Anstelle der Leistungsbelohnung nach § 42c des
Landesbedienstetengesetzes gebührt diesen ein gegen-
über den maßgebenden Ansätzen nach dem Entloh-
nungsschema (Anlage 1 zum Landesbedienstetenge-
setz) um 3 v. H. erhöhtes Monatsentgelt.

§ 30
Disziplinarrecht

(1) Für das Disziplinarrecht der Landesverwaltungs-
richter, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis zum Land Tirol stehen, gelten die §§ 91 bis 97,
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100, 103 und 105 bis 132 des Beamten-Dienstrechts-
gesetzes 1979 sinngemäß mit der Maßgabe, dass

a) die Befugnisse, die nach diesen Vorschriften der
Dienstbehörde obliegen, dem Präsidenten zukommen,

b) die Befugnisse, die nach diesen Vorschriften der
Disziplinarkommission und dem Senatsvorsitzenden
obliegen, dem Disziplinarausschuss bzw. dessen Vorsit-
zenden zukommen.

(2) Abweichend vom § 79d des Landesbediensteten-
gesetzes darf über Landesverwaltungsrichter, die in
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis nach dem
3. Abschnitt des Landesbedienstetengesetzes stehen,
die Disziplinarstrafe der Kündigung nicht ausgespro-
chen werden.

§ 31
Altersgrenze

Landesverwaltungsrichter treten mit dem Ablauf des
Jahres, in dem sie das 65. Lebensjahr vollendet haben, in
den Ruhestand.

§ 32
Versetzung in den Ruhestand, 

Wiederaufnahme in den Dienststand

(1) Landesverwaltungsrichter dürfen nur dann nach
§ 14 Abs. 1 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979
wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt
werden, wenn sie zuvor nach § 6 Abs. 3 lit. d ihres
Amtes enthoben worden sind.

(2) Landesverwaltungsrichter, die wegen Dienstun-
fähigkeit in den Ruhestand versetzt worden sind, dür-
fen nur dann nach § 16 des Beamten-Dienstrechtsge-
setzes 1979 wieder in den Dienststand aufgenommen
werden, wenn sie 

a) der Wiederaufnahme in den Dienststand zuge-
stimmt haben oder

b) gleichzeitig mit der Wiederaufnahme in den
Dienststand neuerlich zum Landesverwaltungsrichter
ernannt werden.

(3) Landesverwaltungsrichter dürfen nicht nach § 15a
des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 von Amts
wegen in den Ruhestand versetzt werden.

3 .  A B S C H N I T T
Übergangsbestimmungen zur 

Konstituierung des Landesverwaltungsgerichts

§ 33
Ersternennungen

(1) Wer am 1. Jänner 2013 Mitglied des Unabhängi-
gen Verwaltungssenates in Tirol ist, kann sich bis zum
15. Februar 2013 bei der Landesregierung als Landes-

verwaltungsrichter bewerben. Der Vorsitzende des
Unabhängigen Verwaltungssenates in Tirol kann sich
innerhalb dieser Frist auch für die Funktion des Präsi-
denten, der Stellvertretende Vorsitzende für die Funk-
tion des Vizepräsidenten bewerben.

(2) Ein Recht auf Ernennung zum Landesverwal-
tungsrichter haben jene Mitglieder des Unabhängigen
Verwaltungssenates in Tirol, die

a) sich nach Abs. 1 erster Satz rechtzeitig als Lan-
desverwaltungsrichter beworben haben und

b) die persönliche und fachliche Eignung für die
Erfüllung der Aufgaben, die mit der Tätigkeit als Lan-
desverwaltungsrichter verbunden sind, aufweisen.

(3) Der Vorsitzende des Unabhängigen Verwaltungs-
senates in Tirol hat überdies ein Recht auf Ernennung
zum Präsidenten, der Stellvertretende Vorsitzende ein
Recht auf Ernennung zum Vizepräsidenten, wenn sie

a) sich nach Abs. 1 zweiter Satz rechtzeitig als Präsi-
dent bzw. Vizepräsident beworben haben und

b) über die persönliche und fachliche Eignung im Sinn
des Abs. 2 lit. b hinaus auch jene speziellen Anforde-
rungen erfüllen, die sich aufgrund der mit der Funktion
des Präsidenten bzw. Vizepräsidenten verbundenen Lei-
tungsaufgaben ergeben. 

(4) Die Landesregierung hat jene Mitglieder des Un-
abhängigen Verwaltungssenates in Tirol, die die Voraus-
setzungen nach Abs. 2 erfüllen, bis zum 31. März 2013
mit Wirkung vom 1. Jänner 2014 zu Landesverwal-
tungsrichtern zu ernennen. Bei Vorliegen der Voraus-
setzungen nach Abs. 3 gilt dies auch für die Ernennung
des Vorsitzenden des Unabhängigen Verwaltungssena-
tes in Tirol zum Präsidenten bzw. des Stellvertretenden
Vorsitzenden zum Vizepräsidenten.

(5) Ein Recht auf Ernennung zum Landesverwal-
tungsrichter hat auch, wer nach dem 1. Jänner 2013 Mit-
glied des Unabhängigen Verwaltungssenates geworden
ist und

a) sich innerhalb von vier Wochen nach seiner Be-
stellung bzw. im Fall, dass diese Frist nach dem 31. De-
zember 2013 enden würde, bis dahin als Landesverwal-
tungsrichter bewirbt und 

b) die Voraussetzungen nach Abs. 2 lit. b bzw. Abs. 3
lit. b erfüllt.

Die Landesregierung hat die Ernennung innerhalb
von vier Wochen bzw. im Fall, dass diese Frist nach dem
31. Dezember 2013 enden würde, bis dahin jeweils mit
Wirkung vom 1. Jänner 2014 vorzunehmen.

(6) Die Ablehnung der Ernennung zum Landesver-
waltungsrichter hat mit schriftlichem Bescheid der Lan-
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desregierung zu erfolgen. Dies gilt auch für die Ableh-
nung der Ernennung zum Präsidenten oder Vizepräsi-
denten.

(7) Die für Landesverwaltungsrichter nach § 2 Abs. 1
vorzusehenden Stellen, die nicht mit Mitgliedern des
Unabhängigen Verwaltungssenates in Tirol besetzt
wurden, sind bis zum 31. Mai 2013 zu besetzen. Die
Landesregierung hat die dazu erforderliche Anzahl an
Landesverwaltungsrichtern mit Wirkung vom 1. Jän-
ner 2014 zu ernennen; § 2 Abs. 3 und § 4 Abs. 1 und 2
sind anzuwenden. Hinsichtlich des mit Wirksamkeit
vom 1. Jänner 2014 zu begründenden definitiven öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnisses gilt § 23 Abs. 1
und 2.

(8) Jenen zu Landesverwaltungsrichtern ernannten
Personen, die im Zeitpunkt ihrer Ernennung noch nicht
in einem Dienstverhältnis zum Land Tirol stehen, ge-
bührt für die erforderliche Mitwirkung an den vorbe-
reitenden Maßnahmen nach den §§ 34 und 35 ein Auf-
wandersatz. Dieser beträgt für jede angefangene Stunde
40,– Euro, mindestens jedoch 100,– Euro für jede Sit-
zung.

(9) Die Abs. 7 und 8 gelten gegebenenfalls auch für
die Funktion des Präsidenten bzw. Vizepräsidenten.

(10) Soweit in den Verwaltungsvorschriften die Mit-
wirkung fachkundiger Laienrichter vorgesehen ist, kann
deren Bestellung durch die Landesregierung bereits vor
dem 1. Jänner 2014 erfolgen; sie wird jedoch erst mit
1. Jänner 2014 wirksam. Dies gilt auch für die Bestel-
lung von Ersatzrichtern. § 7 Abs. 2, 3, 4 und 5 erster Satz
ist anzuwenden.

§ 34
Konstituierende Vollversammlung

(1) Die nach § 33 ernannten Landesverwaltungsrich-
ter einschließlich des Präsidenten und des Vizepräsi-
denten bilden die konstituierende Vollversammlung. 

(2) Der Präsident hat die konstituierende Vollver-
sammlung nach Bedarf einzuberufen.

(3) Der konstituierenden Vollversammlung obliegen
a) die Erlassung der Geschäftsordnung (§ 20) und
b) die Bestellung der weiteren Mitglieder des Perso-

nal- und Geschäftsverteilungsausschusses nach Maß-
gabe des § 10 Abs. 1 zweiter Satz.

(4) Auf die Tätigkeit der konstituierenden Vollver-
sammlung ist § 9 anzuwenden.

(5) Die Geschäftsordnung ist mit 1. Jänner 2014 in
Kraft zu setzen. Sie kann bereits vor diesem Zeitpunkt
verlautbart werden.

(6) Die Bestellung der weiteren Mitglieder des Per-
sonal- und Geschäftsverteilungsausschusses hat bis zum
31. Juli 2013 zu erfolgen.

§ 35
Geschäftsverteilung

(1) Der Präsident hat den Personal- und Geschäfts-
verteilungsausschuss spätestens bis zum 31. Oktober
2013 zum Zweck der Beratung und Beschlussfassung
über die Geschäftsverteilung einzuberufen. Dabei sind
§ 10 und § 19 Abs. 1, 2 und 3 anzuwenden.

(2) In der Geschäftsverteilung sind überdies beson-
dere Regelungen über die Weiterführung der mit 1. Jän-
ner 2014 auf das Landesverwaltungsgericht übergehen-
den Verfahren zu treffen, soweit dies im Hinblick auf
einen ordnungsgemäßen Geschäftsgang erforderlich 
ist.

(3) Die Geschäftsverteilung ist mit 1. Jänner 2014 in
Kraft zu setzen. Sie kann bereits vor diesem Zeitpunkt
verlautbart werden.

4 .  A B S C H N I T T
Schlussbestimmungen

§ 36
Verweisungen

(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt
ist, beziehen sich Verweisungen auf Landesgesetze auf
die jeweils geltende Fassung.

(2) Soweit in diesem Gesetz auf Bestimmungen des
Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 und des Gehalts-
gesetzes 1956 verwiesen ist, gelten diese in der Fassung,
die nach § 2 des Landesbeamtengesetzes 1998 in der
jeweils geltenden Fassung auf Landesbeamte bzw. nach
§ 79e des Landesbedienstetengesetzes in der jeweils gel-
tenden Fassung auf öffentlich-rechtlich Bedienstete
Anwendung findet.

§ 37
Verwendung personenbezogener Daten

(1) Das Landesverwaltungsgericht darf folgende
Daten verarbeiten, sofern diese Daten für die Erfüllung
der dem Präsidenten, der Vollversammlung, dem Perso-
nal- und Geschäftsverteilungsausschuss und dem Dis-
ziplinarausschuss nach diesem Gesetz obliegenden Auf-
gaben erforderlich sind:

a) von Landesverwaltungsrichtern: Identifikations-
daten, Erreichbarkeitsdaten, Staatsbürgerschaftsdaten,
Daten über Aufgaben und Funktionen im Landesver-
waltungsgericht, Daten über Nebentätigkeiten und
Nebenbeschäftigungen, Daten über sonstige Funktio-
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nen, Daten über Ausbildungen, dienst- und disziplinar-
rechtlich relevante Daten,

b) von fachkundigen Laienrichtern und Ersatzrich-
tern: Identifikationsdaten, Erreichbarkeitsdaten, Staats-
bürgerschaftsdaten, Daten über Aufgaben im Landesver-
waltungsgericht, Daten über Ausbildungen, berufliche
Tätigkeiten und Funktionen, 

c) von Bewerbern für das Amt als Landesverwal-
tungsrichter: Identifikationsdaten, Erreichbarkeits-
daten, Staatsbürgerschaftsdaten, Daten über Ausbil-
dungen, berufliche Tätigkeiten und Funktionen.

(2) Das Landesverwaltungsgericht darf von folgen-
den Personen in folgenden Verfahren gesundheitsbezo-
gene Daten verarbeiten, sofern diese Daten für die
Zwecke des jeweiligen Verfahrens erforderlich sind:

a) von Landesverwaltungsrichtern im Amtsenthe-
bungsverfahren, im Verfahren zur Abnahme von ihnen
zukommenden Geschäften bzw. Aufgaben und im Dis-
ziplinarverfahren,

b) von fachkundigen Laienrichtern und Ersatzrich-
tern im Amtsenthebungsverfahren,

c) von Bewerbern für das Amt als Landesverwal-
tungsrichter im Ernennungsverfahren.

(3) Das Landesverwaltungsgericht darf von den im
Abs. 2 lit. a, b und c genannten Personen in den dort

genannten Verfahren außer im Verfahren zur Abnahme
der einzelnen Landesverwaltungsrichtern zukommen-
den Geschäfte bzw. Aufgaben weiters Daten über ge-
richtlich und verwaltungsbehördlich strafbare Hand-
lungen und Unterlassungen verarbeiten. 

(4) Das Landesverwaltungsgericht hat die Daten nach
den Abs. 1, 2 und 3 zu löschen, sobald diese für die
Erfüllung der ihm nach diesem Gesetz obliegenden
Aufgaben bzw. für Zwecke des jeweiligen Verfahrens
nicht mehr erforderlich sind.

(5) Als Identifikationsdaten im Sinn dieser Bestim-
mung gelten der Familien- oder Nachname und der Vor-
name, das Geburtsdatum sowie allfällige akademische
Grade, Standesbezeichnungen und Titel.

§ 38
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft,
soweit im Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der 3. Abschnitt dieses Gesetzes tritt mit 1. Jän-
ner 2013 in Kraft.

(3) Das Gesetz über den Unabhängigen Verwal-
tungssenat in Tirol, LGBl. Nr. 74/1990, zuletzt geändert
durch das Gesetz LGBl. Nr. 52/2007, tritt mit dem
Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft.

Anlage zu § 9 Abs. 7
S T I M M Z E T T E L

Reihung Name der Landesverwaltungsrichterin/des Landesverwaltungsrichters Punkte

1 6

2 5

3 4

4 3

5 2

6 1

Der Landtagspräsident:
van Staa

Der Landeshauptmann:
Platter

Das Mitglied der Landesregierung:
Steixner

Der Landesamtsdirektor:
Liener



S T Ü C K  52, NR. 149 555

Der Landtag hat beschlossen:

§ 1
Ziele, Grundsätze

(1) Dieses Gesetz hat zum Ziel,
a) den Landtag umfassend und regelmäßig über die

aus Landesmitteln gewährten Förderungen zu infor-
mieren und dadurch die parlamentarische Kontrolle der
Gewährung solcher Förderungen zu stärken, und 

b) die Gewährung von Förderungen aus Landesmit-
teln auch für die interessierte Öffentlichkeit transparent
und nachvollziehbar zu machen und dadurch zusätzlich
die Möglichkeit einer öffentlichen Kontrolle der Mittel-
verwendung zu schaffen. 

(2) Zur Erreichung dieser Ziele sind der Tiroler Land-
tag und die Öffentlichkeit nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen und unter Einhaltung der Erfordernisse
des Datenschutzes, der Amtsverschwiegenheit oder
sonstiger gesetzlicher Verschwiegenheitspflichten über
die Gewährung von Förderungen aus Landesmitteln zu
informieren.

§ 2
Landesmittel, 

Landesförderungen

(1) Landesmittel sind Mittel, die 
a) vom Land Tirol stammen oder 
b) vom Land Tirol einer gesetzlich eingerichteten

Körperschaft, einer öffentlich-rechtlichen Stiftung,
einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, einem öffentlich-
rechtlichen Fonds, einer juristischen Person des priva-
ten Rechts oder einer Personenvereinigung zur Finan-
zierung einer Förderung zur Verfügung gestellt werden.

(2) Landesförderungen im Sinn dieses Gesetzes sind
Zahlungen aus Landesmitteln (Abs. 1), die natürlichen
oder juristischen Personen für erbrachte oder beabsich-
tigte Leistungen, an denen ein öffentliches Interesse
besteht, gewährt werden, ohne dafür unmittelbar eine
angemessene geldwerte Gegenleistung zum eigenen
Nutzen zu erhalten.

§ 3
Information des Landtages, 

Veröffentlichung 

(1) Die Landesregierung hat dem Landtag bis zum
15. November eines jeden Jahres in elektronischer Form
eine Aufstellung der im Vorjahr ausbezahlten Landes-
förderungen zu übermitteln. Diese Aufstellung hat, so-

weit dem nicht § 1 Abs. 2 entgegensteht, nachstehende
Informationen zu enthalten:

a) den Vor- und Familien- oder Nachnamen der na-
türlichen Person bzw. die gesetzliche, satzungs- oder
firmenmäßige Bezeichnung der juristischen Person, die
im Berichtszeitraum eine Landesförderung erhalten hat,

b) die Postleitzahl des Wohnortes der natürlichen
Person oder die Postleitzahl des Sitzes der juristischen
Person nach lit. a,

c) die Art und die Höhe der Landesförderung und 
d) die durch die Landesförderung ausgelöste Ge-

samtinvestitionssumme, soweit diese ein Kriterium für
die Höhe der Förderung ist.

(2) In Bezug auf nachstehende Landesförderungen
hat die Aufstellung nach Abs. 1 lediglich die insgesamt
pro Förderart ausbezahlte Fördersumme zu enthalten:

a) Landesförderungen bis zu einem Betrag von
2.000,– Euro, wobei gleichartige Förderungen, die einer
natürlichen oder juristischen Person im Berichtszeit-
raum ausbezahlt wurden, zusammenzuzählen sind,

b) Landesförderungen, deren personenbezogene Ver-
öffentlichung sensible Daten im Sinn des § 4 Z. 2 des
Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 51/2012,
enthält oder Rückschlüsse auf solche Daten zulässt,

c) Landesförderungen, deren personenbezogene Ver-
öffentlichung das berufliche Fortkommen einer natür-
lichen Person behindern kann, und

d) Landesförderungen, deren personenbezogene Ver-
öffentlichung Rückschlüsse auf ein geringes Einkom-
men oder auf die persönliche Integrität einer natürlichen
Person beeinträchtigende Merkmale zulässt.

(3) Die dem Landtag übermittelte Aufstellung der ge-
währten Landesförderungen ist auch auf der Internet-
seite des Landes Tirol, und zwar in Form von – nach För-
derarten gegliederten – Dokumenten zu veröffent-
lichen. Die Dokumente sind in einem nicht maschinen-
lesbaren Dateiformat zu erstellen. Sie müssen vom Zeit-
punkt ihrer Veröffentlichung an zwei Jahre lang öffent-
lich zugänglich sein.

(4) Für aus Landesmitteln gewährte Kredite gelten
die vorstehenden Informations- und Veröffentlichungs-
pflichten sinngemäß mit der Maßgabe, dass die im Be-
richtszeitraum ausbezahlte Kreditsumme zu veröffent-
lichen ist.

149. Gesetz vom 7. November 2012 über die Transparenz von Förderungen des Lan-
des Tirol (Tiroler Fördertransparenzgesetz)
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§ 4
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft.
(2) Die Übermittlung der Aufstellung der gewährten

Landesförderungen an den Landtag und die Veröffent-
lichung dieser Aufstellung auf der Internetseite des Lan-
des Tirol hat erstmals im Jahr 2014 für den Berichtszei-
traum 2013 zu erfolgen.

Der Landtagspräsident:
van Staa

Der Landeshauptmann:
Platter

Das Mitglied der Landesregierung:
Steixner

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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